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Haftung nach

dem StVG

§ 7 StVG

Anspruchsgegner = Halter

= wer das Fahrzeug/Anhänger

für eigene Rechnung in Gebrauch

hat und die Verfügungsgewalt

darüber besitzt, die ein solcher

Gebrauch voraussetzt

maßgeblich ist nicht rechtliches, sondern

tatsächliches Herrschaftsverhältnis

Rechtsgutverletzung

Leben, Körper, Gesundheit, Eigentum

bei Betrieb

eines Fahrzeugs

Kausalität

Realisierung der Betriebsgefahr

h.M.

verkehrstechnische

Auffassung

a.A.

maschinentechnische

Auffassung

(-) wenn

Fortbewegungs-, Transportfunktion

keine Rolle mehr spielt

Verwirklichung eines eigenständigen

Gefahrenkreises

naher örtlicher und zeitlicher Zusammenhang

keine höhere Gewalt

= betriebsfremdes, von außen durch elementare Naturkräfte oder

durch Handlungen dritter Personen herbeigeführtes Ereignis, das nach

menschlicher Einsicht und Erfahrung unvorhersehbar ist, mit

wirtschaftlich erträglichen Mitteln auch durch die äußerste, nach der

Sachlage vernünfigerweise zu erwartende Sorgfalt nicht verhütet oder

unschädlich gemacht werden kann und auch nicht wegen seiner

Häufigkeit hinzunehmen ist

Beweislast beim Halter

Haftungsausschlüsse

§§ 7 III, 8, 8a, 15 StVG

Rechtsfolge

Schadensersatz

§§ 10 ff.StVG

im übrigen §§ 249 ff.

Schmerzensgeld

§ 11 S.2 StVG

Höchstgrenzen

§§ 12, 12a StVG

Mitverschulden

Anspruchssteller und

-gegner fallen unter

das StVG
§ 17 II StVG

Spezialvorschrift

gegenüber § 9 StVG

und § 254

§ 17 III StVG

Anspruchssteller fällt nicht unter das

StVG (z.B. Fußgänger, Radfahrer)

§ 9 StVG i.V.m. § 254

§ 18 StVG

Anspruchsgegner = Fahrzeugführer

= wer das KFZ im Zeitpunkt des

Unfalls betreibt

Rechtsgutverletzung

Leben, Körper, Gesundheit, Eigentum

bei Betrieb

eines Fahrzeugs

Kausalität

Realisierung der

Betriebsgefahr

h.M.

verkehrstechnische

Auffassung

a.A.

maschinentechnische

Auffassung

(-) wenn

Fortbewegungs-,

Transportfunktion keine Rolle

mehr spielt

Verwirklichung eines

eigenständigen

Gefahrenkreises

naher örtlicher und zeitlicher Zusammenhang

Verschulden

wird vermutet, § 18 I 2 StVG

keine Gefährdungshaftung

Haftungsausschlüsse

§ 18 I i.V.m. §§ 8, 8a, 15 StVG

Mitverschulden

Rechtsfolge

Schadensersatz

§§ 10 ff.StVG

im übrigen §§ 249 ff.

Schmerzensgeld

§ 11 S.2 StVG

Höchstgrenzen
§§ 12, 12a StVG

Mitverschulden

§ 18 I i.V.m. § 9 StVG

im Gegen-

satz zu
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